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Rechtsmittelverfahren 

§ 4g. (1) Beschwerden gegen die Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen haben keine 
aufschiebende Wirkung. Die Abwicklungsbehörde kann auf Antrag der Beschwerde die aufschiebende 
Wirkung mit Bescheid zuerkennen, wenn dem nicht zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und 
nach Abwägung aller berührten Interessen mit dem Vollzug für den Beschwerdeführer ein 
unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre. Es gilt hierbei die widerlegbare Vermutung, dass die 
Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung zwingenden öffentlichen Interessen zuwiderläuft. Wird die 
aufschiebende Wirkung zuerkannt, ist der Vollzug des angefochtenen Bescheides aufzuschieben und sind 
die hierzu erforderlichen Verfügungen zu treffen. 

(2) Die Beschwerde gegen einen Bescheid gemäß Abs. 1 zweiter Satz hat keine aufschiebende 
Wirkung. Sofern die Beschwerde nicht als verspätet oder unzulässig zurückzuweisen ist, hat die 
Abwicklungsbehörde dem Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde unter Anschluss der Akten des 
Verfahrens unverzüglich vorzulegen. Das Bundesverwaltungsgericht hat über die Beschwerde nach 
Anhörung der Abwicklungsbehörde unverzüglich zu entscheiden und der Abwicklungsbehörde, wenn 
diese nicht von der Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung absieht, die Akten des Verfahrens 
zurückzustellen. 

(3) Im Verfahren über Beschwerden gegen Anordnungen von Abwicklungsmaßnahmen kann das 
Bundesverwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung durch Beschluss zuerkennen, wenn dem nicht 
zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und nach Abwägung aller berührten Interessen mit dem 
Vollzug für den Beschwerdeführer ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre. Es gilt hierbei die 
widerlegbare Vermutung, dass die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung zwingenden öffentlichen 
Interessen zuwiderläuft. Wird die aufschiebende Wirkung zuerkannt, ist der Vollzug des angefochtenen 
Bescheides aufzuschieben und sind die hierzu erforderlichen Verfügungen zu treffen. 
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(4) Das Bundesverwaltungsgericht sowie der Verwaltungsgerichtshof haben die Überprüfung der 
Bescheide der Abwicklungsbehörde auf die wirtschaftlichen Tatsachenbewertungen der 
Abwicklungsbehörde zu stützen. 

(5) Die die Rechtslage gestaltenden Wirkungen von Bescheiden der Abwicklungsbehörde, mit 
Ausnahme der Verwaltungsstrafbescheide, bleiben von der Aufhebung oder Änderung durch das 
Bundesverwaltungsgericht sowie den Verwaltungsgerichtshof unberührt. Eine Beseitigung der 
Rechtswirkungen der Bescheide der Abwicklungsbehörde findet insoweit nicht statt. 

(6) Abs. 5 gilt nicht, wenn die Beseitigung der Rechtswirkungen 

 1. die Abwicklungsziele nicht gefährdet 

 2. keine schutzwürdigen Interessen Dritter bedrohen würde und 

 3. nicht unmöglich ist. 

(7) Soweit die Beseitigung der Rechtswirkungen nach Abs. 5 und 6 ausgeschlossen ist, kann ein 
Betroffener binnen drei Monaten nach Abschluss der ordentlichen und außerordentlichen 
Rechtsmittelverfahren einen Anspruch auf Ausgleich der durch Bescheide der Abwicklungsbehörde 
rechtswidrig verursachten Nachteile, welche bei rechtmäßigem Verhalten der Behörde nicht eingetreten 
wären, gegen den Bund geltend machen. Bestehende Ansprüche auf Ausgleich sind ausschließlich durch 
den Bund zu befriedigen. Der Anspruch ist vor dem Handelsgericht Wien im streitigen Verfahren geltend 
zu machen. 

Zuletzt aktualisiert am 

14.04.2022 

Gesetzesnummer 

20008051 

Dokumentnummer 

NOR40243286 


